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(54) Bezeichnung: Wärmedämmziegel

(57) Hauptanspruch: Wärmedämmziegel (1) aus einem ge-
brannten Ziegelmaterial, mit
zwei Außenlängsstegen (2, 4) und zwei Außenquerstegen
(6, 8), welche die Außenlängsstege jeweils miteinander ver-
binden,
wobei zwischen den Außenlängsstegen (2, 4) und Außen-
querstegen (6, 8) mindestens ein Verfüllkanal (10) definiert
ist,
wobei der mindestens eine Verfüllkanal (10) zumindest ab-
schnittsweise mit einem Wärmedämmmaterial (12) verfüllt
ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein Außenquersteg (6, 8) eine Dicke (D) besitzt,
die größer oder gleich der Dicke mindestens eines Außen-
längssteges ist (2, 4), und
mindestens ein Außenquersteg (6, 8) eine Lochung (14) auf-
weist, die sich bevorzugt parallel zu dem mindestens einen
Verfüllkanal (10) erstreckt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen Wärmedämmzie-
gel nach dem Oberbegriff von Anspruch 1.

Stand der Technik

[0002] Wärmedämmziegel aus einem gebrannten
Ziegelmaterial mit einer Mehrzahl von Hochlöchern
sind hinlänglich bekannt. Diese müssen eine Vielzahl
von Anforderungen erfüllen, beispielsweise hinsicht-
lich Wärmedämmung, Schalldämmung, Standsicher-
heit, Brandschutz etc., die teilweise im Widerspruch
zueinander stehen. Die steigenden Anforderungen
an eine gute Wärmedämmung haben mehr und mehr
dazu geführt, dass bekannte Wärmedämmziegel im-
mer filigraner ausgeführt wurden, um die Wärme-
durchgangsflächen und somit den Wärmedurchgang
zu minimieren. Hierdurch wird jedoch nicht nur die
Stabilität, sondern auch das Schalldämmmaß beein-
trächtigt, sodass sich derartige Ziegel nicht für alle
Anwendungen eignen.

[0003] Als Alternative zu Wärmedämmziegeln bzw.
Wärmedämmschalen aus Wärmedämmziegeln sind
verschiedene Systeme verfügbar, wie beispielswei-
se Wärmedämmverbundsysteme. Mit einem Wärme-
dämmverbundsystem lässt sich prinzipiell eine deut-
liche Verbesserung der Wärmedämmeigenschaften
eines Neubaus oder eines Bestandsgebäudes er-
reichen. Allerdings hat sich gezeigt, dass insbeson-
dere Wärmedämmverbundsysteme erhebliche Nach-
teile aufweisen. Zu nennen sind hier insbesonde-
re der geringe Widerstand gegenüber mechanischen
Beschädigungen (z. B. Hagelschlag, Vögel), Algen-
wachstum durch lange Betauungsphasen der Fas-
sade wegen geringerer Wärmespeicherung, Feuch-
teschäden, mangelnder vorbeugender Brandschutz.
Nicht zuletzt ist zu beachten, dass Wärmedämmver-
bundsysteme überwiegend aus Polystyrol bestehen,
sodass deren Entsorgung schwierig ist und derartige
Systeme auch baubiologisch bedenklich sind.

Darstellung der Erfindung

[0004] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen
gattungsgemäßen Wärmedämmziegel bereitzustel-
len, der bei guter Wärmedämmung die oben genann-
ten Nachteile möglichst weitgehend vermeidet.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
einen Wärmedämmziegel nach Anspruch 1 bzw. 2
gelöst. Besonders vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprü-
che.

[0006] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
bei der Konstruktion des Wärmedämmziegels den

Trend zu immer dünner werdenden Außenquerste-
gen umzukehren. So ist gemäß Anspruch 1 vorge-
sehen, dass bei einem gattungsgemäßen Wärme-
dämmziegel mindestens ein Außenquersteg eine Di-
cke besitzt, die größer oder gleich der Dicke min-
destens eines Außenlängssteges ist. Darüber hinaus
weist erfindungsgemäß mindestens ein Außenquer-
steg eine Lochung auf, die sich bevorzugt parallel zu
dem mindestens einen Verfüllkanal erstreckt.

[0007] Durch die erfindungsgemäße Kombination ei-
nes vergleichweise dicken Außenquersteges mit ei-
ner in dem Außenquersteg vorgesehenen Lochung
ergibt sich ein deutlich verbessertes Tragverhalten im
Bereich des Außenquerstegs, ohne dass hierdurch
der Wärmedurchgang im Außenquersteg erhöht wird.
So lassen sich mit dem erfindungsgemäßen Wärme-
dämmziegel insgesamt eine höhere Stabilität errei-
chen, ohne dass sich eine Beeinträchtigung der wär-
metechnischen Eigenschaften ergibt. So verbessern
sich insbesondere die Scherfestigkeit, und es ergibt
sich eine bessere Transport- und Montagesicherheit
bei einfacher und sicherer Produktion.

[0008] Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die
Ausführung der Außenquerstege mit vergleichswei-
se großer Dicke und mit einer Lochung auch positi-
ve Effekte auf den Schallschutz besitzt. Dabei ist zu
beachten, dass die Außenquerstege das maßgebli-
che Bauteil für den Schallschutz eines Wärmedämm-
ziegels sind, sodass die erfindungsgemäße Ausge-
staltung der Außenquerstege von besonderer Bedeu-
tung für den Schallschutz ist.

[0009] Insgesamt ist der erfindungsgemäße Wärme-
dämmziegel mechanisch widerstandsfähig, besitzt
eine gute Wärmespeicherung, ist kapillaraktiv, nicht
brennbar, als Bauschutt zu entsorgen (kein Sonder-
müll) und darüber hinaus langlebig. Der erfindungs-
gemäße Wärmedämmziegel besitzt somit erhebli-
che Vorteile gegenüber anderen Wärmedämmsyste-
men wie beispielsweise sogenannten Wärmedämm-
verbundsystemen. Ferner liegt der Erfindung der Ge-
danke zugrunde, auch über die Ausgestaltung des
Wärmedämmmaterials einen verbesserten Wärme-
dämmziegel bereitzustellen. So ist gemäß Anspruch
2 vorgesehen, dass das Wärmedämmmaterial eine
Körnung mit einer Kornzusammensetzung aufweist,
bei der

– höchstens 5 Gew% einen Durchmesser von
mehr als 1,0 mm,
– höchstens 40 Gew% einen Durchmesser von
mehr als 0,5 mm, und
– mindestens 25 Gew% einen Durchmesser von
höchstens 0,25 mm besitzen.

[0010] Das Wärmedämmmaterial ist fest in die Kam-
mern der Wärmedämmziegel eingebunden. Das ge-
bundene Wärmedämmmaterial weist einen Bemes-
sungswert der Wärmeleitfähigkeit von höchstens 0,
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045 W/m·K auf. Die Wärmeleitfähigkeit ist nach DIN
EN12667:2001-05 zu bestimmen. Auf diese Weise
lassen sich die Wärmedämmeigenschaften mit einfa-
chen Mitteln drastisch verbessern, ohne die Stabilität
und die schalltechnischen Eigenschaften des Ziegels
zu beeinträchtigen.

[0011] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass auch mindestens ein Außenlängs-
steg eine Lochung aufweist, die sich bevorzugt par-
allel zu dem mindestens einen Verfüllkanal erstreckt.
Durch diese Maßnahme werden Steifigkeit und Trag-
fähigkeit des Wärmedämmziegels weiter erhöht, und
es wird auch ein zusätzlicher ”Puffer” geschaffen, der
eine schalldämpfende Wirkung besitzt und somit die
schalltechnischen Eigenschaften des erfindungsge-
mäßen Wärmedämmziegels weiter verbessert.

[0012] Die Abmessungen der Lochung des jeweili-
gen Außenquer- und/oder Außenlängssteges können
auf vielfältige Art und Weise ausgestaltet werden. ge-
mäß einer Weiterbildung der Erfindung ist jedoch vor-
gesehen, dass die Lochung des mindestens einen
Außenquer- und/oder Außenlängsstegs eine Dicke
von höchstens 50%, bevorzugt höchstens 30% der
jeweiligen Stegdicke besitzt. Durch die Begrenzung
der Dicke der jeweiligen Lochung lässt sich ein opti-
maler Kompromiss zwischen wärmetechnischen Ei-
genschaften einerseits und statischen sowie schall-
schutztechnischen Eigenschaften andererseits erzie-
len. Gleichzeitig ermöglicht eine Begrenzung der Di-
cke der Lochung auch einen rationellen und stabilen
Produktionsbetrieb.

[0013] Aus den vorstehend genannten Gründen ist
es auch bevorzugt, dass gemäß einer Weiterbildung
der Erfindung die Lochung des mindestens einen Au-
ßenquer- und/oder Außenlängssteges eine Dicke be-
sitzt, die etwa dem Abstand zwischen benachbarten
Löchern der Lochung entspricht.

[0014] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
ist ferner vorgesehen, dass die Lochung mindes-
tens eines Außenquer- und/oder Außenlängssteges
mit einem Wärmedämmmaterial verfüllt ist. hierdurch
lässt sich auf gleichsam einfache, wie wirkungsvolle
Weise eine weitere Verbesserung der wärmetechni-
schen und schalltechnischen Eigenschaften des er-
findungsgemäßen Wärmedämmziegels erreichen.

[0015] Das Wärmedämmmaterial kann im Rahmen
der vorliegenden Erfindung aus einer Vielzahl von
organischen und anorganischen Materialien ausge-
wählt sein. Besonders bevorzugt ist es jedoch, dass
das Wärmedämmmaterial ausgewählt ist aus der
Gruppe bestehend aus Perlit-Leichtzuschlag, Mikro-
perlit-Leichtzuschlag, Nanogel, hochdisperser Kie-
selsäure, Vakuumisolationselementen, Mineralfaser,
EPS, Infrarotblocker und Kombinationen hiervon. Als
besonders vorteilhaft hat sich dabei Perlit bzw. Mikro-

perlit erwiesen, da es hervorragende baubiologische
und bauphysikalische Eigenschaften aufweist.

[0016] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
ferner vorgesehen, dass die Außenquerstege Aus-
richtmittel aufweisen, die eingerichtet sind, anein-
andergrenzende Außenquerstege zueinander aus-
zurichten. Hierdurch wird es möglich, auf eine her-
kömmliche Stoßfugenverzahnung zu verzichten und
gleichzeitig ein einfaches, präzises und zügiges Auf-
mauern des Wärmedämmziegels sicherzustellen.

[0017] Darüber hinaus ist gemäß einer Weiterbil-
dung der Erfindung vorgesehen, dass die Außen-
querstege Abstandsmittel, insbesondere Vorsprünge
aufweisen, die eingerichtet sind, einen Fugenspalt
zwischen aneinandergrenzenden Außenquerstegen
zu erzeugen. Durch das Vorsehen eines Fugenspalts
lassen sich die Wärmedämmeigenschaften einer aus
mehreren Wärmedämmziegeln aufgemauerten Wär-
medämmschale weiter optimieren, und dies mit ein-
fachsten Mitteln. Insbesondere lassen sich Tempe-
raturunterschiede im Stoßfugenbereich minimieren,
was zu einer vorteilhaft gleichmäßigen Temperatur-
verteilung auf der Bauteiloberfläche führt.

[0018] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
weist das gebrannte Ziegelmaterial einen Bemes-
sungswert der Wärmeleitfähigkeit von höchsten 0,
30 W/(m·K), bevorzugt höchstens 0,22 W/(m·K) auf.
Hierdurch wird es möglich, selbst bei einer spürbaren
Erhöhung der Außenquerstegbreiten weiterhin sehr
gute Wärmedämmeigenschaften zu erzielen.

[0019] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass der Wärmedämmziegel in Rich-
tung senkrecht zu den Außenquerstegen eine Län-
ge von mindestens 400 mm, bevorzugt mindestens
500 mm, und/oder dass er in Richtung parallel zu
den Außenquerstegen eine Breite von höchstens 200
mm, bevorzugt höchstens 180 mm besitzt. Mit diesen
Abmessungen stellt die vorliegende Erfindung einen
Wärmedämmziegel bereit, der sich bei guten Wär-
medämmeigenschaften optimal für den Einsatz für
die nachträgliche Wärmedämmung von Gebäude(au-
ßen)wänden eignet. Für den Einsatz als Innendäm-
mung sind Breiten von 80 bis 120 mm bevorzugt.

[0020] Ferner betrifft die Erfindung eine Außenwan-
danordnung eines Gebäudes nach Anspruch 13. Ei-
ne derartige Außenwandanordnung stellt ein beson-
ders bevorzugtes Einsatzgebiet des erfindungsge-
mäßen Wärmedämmziegels dar. Dabei ist von be-
sonderer Bedeutung, dass sich der erfindungsgemä-
ße Wärmedämmziegel Dank seiner besonderen Kon-
struktion im Bereich der Außenquerstege besonders
kompakt bzw. dünn ausführen lässt, sodass er sich
hervorragend als vorgemauerte Wärmedämmschale
eignet. Denn durch die geringe Dicke wird ermög-
licht, dass die bauphysikalischen Eigenschaften ei-
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nes Bestandsgebäudes drastisch verbessert werden
können, ohne das Gesamterscheinungsbild des Be-
standsgebäudes übermäßig zu beeinträchtigen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0021] Fig. 1 zeigt schematisch eine Draufsicht ei-
ner Ausführungsform des erfindungsgemäßen Wär-
medämmziegels;

[0022] Fig. 2 zeigt schematisch eine Draufsicht
zweier Wärmedämmziegel, die aneinander angren-
zen;

[0023] Fig. 3 zeigt schematisch eine Perspektivan-
sicht einer erfindungsgemäßen Außenwandanord-
nung.

Ausführliche Beschreibung
bevorzugter Ausführungsformen

[0024] Bevorzugte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend ausführlich
unter Bezugnahme auf Fig. 1 und Fig. 2 beschrieben.

[0025] Fig. 1 zeigt schematisch eine Draufsicht ei-
nes Wärmedämmziegels 1 als bevorzugte Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Der Wärme-
dämmziegel besteht aus einem gebrannten Ziegel-
material und dient zur Erstellung von Mauerwerks-
wänden für Gebäude wie insbesondere auch Vor-
satzschalen und dergleichen.

[0026] Wie in Fig. 1 zu erkennen ist, besitzt der Wär-
medämmziegel in der vorliegenden Ausführungsform
einen einzelnen Verfüllkanal 10, der dazu vorgese-
hen ist, im eingebauten Zustand im Wesentlichen
vertikal angeordnet zu sein. Es ist jedoch zu beach-
ten, dass der erfindungsgemäße Wärmedämmziegel
1 auch mehrere Verfüllkanäle 10 aufweisen kann.

[0027] Der Verfüllkanal 1 ist definiert durch zwei Au-
ßenlängsstege 2, 4 und zwei Außenquerstege 6, 8,
welche die Außenlängsstege jeweils miteinander ver-
binden. Dabei besitzen die Außenquerstege 6, 8 je-
weils eine Dicke D, die größer oder zumindest gleich
der Dicke der Außenlängsstege 2, 4 ist. Darüber hin-
aus weisen die Querstege 6, 8 eine Lochung 14 auf,
die sich in der vorliegenden Ausführungsform parallel
zu dem Verfüllkanal 10 erstreckt. Durch diese Ausge-
staltung der Außenquerstege mit einer vergleichwei-
se großen Dicke D und einer Lochung 14 lässt sich
eine deutliche Verbesserung der Stabilität sowie der
schalltechnischen Eigenschaften des erfindungsge-
mäßen Wärmedämmziegels erreichen.

[0028] Darüber hinaus weisen in der vorliegenden
Ausführungsform auch die Außenlängsstege 2, 4 ei-
ne entsprechende Lochung 14 auf, die sich in der
vorliegenden Ausführungsform ebenfalls parallel zu

dem Verfüllkanal 10 erstreckt. Auch hierdurch wird
ein wesentlicher Beitrag zu einer Verbesserung der
statischen und bauphysikalischen Eigenschaften des
Wärmedämmverfüllziegels geleistet.

[0029] Die Lochungen 14, 16 der Außenquer- und
Außenlängsstege 2, 4, 6, 8 ist in der vorliegenden
Ausführungsform derart, dass deren Dicke d höchs-
tens 30% der jeweiligen Stegdicke D beträgt. Dabei
sind die einzelnen Löcher der Lochungen 14, 16 von-
einander um einen Abstand a beabstandet, der etwa
(d. h. mit einer Toleranz von ±20% der Dicke d der
Lochungen 14, 16 entspricht.

[0030] Das Ziegelmaterial des erfindungsgemäßen
Wärmedämmziegels ist derart ausgewählt, dass es
im gebrannten Zustand einen Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit von höchstens 0,30 W/(m·K) be-
sitzt, wobei in der vorliegenden Ausführungsform ein
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von 0,22 W/
(m·K) vorliegt. Die Wärmeleitfähigkeit ist dabei an aus
dem Wärmedämmziegel herausgeschnittenen Pro-
bekörpern (Ziegelscherben) nach DIN EN 12664:
2001-05 (D) zu bestimmen.

[0031] Um dies zu erreichen, kann als Ausgangsma-
terial (vor dem Brennen) beispielsweise eine Stan-
dard-Tonbetriebsmasse mit folgenden Zusätzen ver-
wendet werden:

– 20 Volumen-% porosierendes Kunststoffmateri-
al mit einer Korngröße von höchstens 1,5 mm;
– 6 Volumen-% Kalziumcarbonat;
– 1 Volumen-% Kohlenstoff;
– 5 Volumen-% Bindeton.

[0032] Durch diese Zusätze ergibt sich eine vorteil-
haft verteilte Scherbenporosierung über den Nano-,
Mikro- und Millimeterbereich.

[0033] Die Gesamtabmessungen des Wärmedämm-
ziegels 1 betragen in der vorliegenden Ausführungs-
form 500 mm × 180 mm (Länge × Breite), sodass sich
der Wärmedämmziegel besonders gut für die nach-
trägliche Wärmedämmung von Gebäudeaußenwän-
den eignet.

[0034] Um auch bei einem eher schmalen Wärme-
dämmziegel ausreichende Wärmedämmeigenschaf-
ten zu erzielen, sind der Verfüllkanal 10 und evtl. die
Lochungen 14, 16 des Wärmedämmziegels 1 mit ei-
nem organischen oder anorganischen Wärmedämm-
material 12 verfüllt, das in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform ausgewählt ist aus Perlit-Leichtzuschlag,
Mikroperlit-Leichtzuschlag, Nanogel, hochdisperser
Kieselsäure, Vakuumisolationselementen, Mineralfa-
ser, EPS, Infrarotblocker und Kombinationen hiervon.

[0035] Vorzugsweise kann das Wärmedämmmateri-
al (z. B. Perlit) 12, 18 eine Körnung mit einer Kornzu-
sammensetzung aufweisen, bei der
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– höchstens 5 Gew% einen Durchmesser von
mehr als 1,0 mm,
– höchstens 40 Gew% einen Durchmesser von
mehr als 0,5 mm, und
– mindestens 25 Gew% einen Durchmesser von
höchstens 0,25 mm besitzen.

[0036] Die Außenquerstege 6, 8 weisen in der vor-
liegenden Ausführungsform entweder zwei Vorsprün-
ge 20 (vgl. rechts in Fig. 1) oder zwei Vertiefungen
22 (vgl. links in Fig. 1) auf, die gemeinsam als Aus-
richtmittel dienen. Wie in Fig. 2 am besten zu er-
kennen ist, greifen die Vorsprünge 20 in die entspre-
chenden Vertiefungen 22 eines benachbarten Wär-
medämmziegels 1 ein, wenn die Ziegel aufgemauert
werden. Hierdurch lässt sich auch ohne Stoßfugen-
verzahnung eine präzise und einfache Ausrichtung
benachbarter Wärmedämmziegel zueinander errei-
chen, obgleich alternativ oder zusätzlich ebenfalls ei-
ne Stoßfugenverzahnung vorgesehen werden kann.

[0037] Darüber hinaus weist der Außenquersteg 6 in
der vorliegenden Ausführungsform zusätzliche Vor-
sprünge 24 auf, die dazu dienen, einen Fugenspalt
26 (vgl. Fig. 2) zwischen aneinandergrenzenden Au-
ßenquerstegen 6, 8 zu erzeugen.

[0038] Der Wärmedämmziegel 1 kann im Rahmen
der vorliegenden Erfindung selbstverständlich zur
Neuherstellung von Wänden oder anderen Gebäude-
teilen verwendet werden. Ein besonders vorteilhafter
Einsatz des erfindungsgemäßen Wärmedämmzie-
gels ist jedoch in Fig. 2 schematisch dargestellt. Da-
bei werden mehrere Wärmedämmziegel 1 als Wär-
medämmschale 32 zum nachträglichen Wärmedäm-
men einer bestehenden Außenwand 30 eines Ge-
bäudes verwendet. Hierbei wird wie folgt vorgegan-
gen, wobei die Wärmedämmschale 32 sowohl als
Innenschale als auch als Außenschale vorgesehen
werden kann.

[0039] Zunächst wird überprüft, ob die Außenwand
10 eine gleichmäßige Oberfläche besitzt, und es wird
gegebenenfalls eine Egalisationsschicht auf die Au-
ßenwand 10 aufgebracht, oder ein Zwischenraum
wird nachträglich mit Mörtel oder Dämmmaterial ver-
füllt. Anschließend kann eine Sockelschiene im un-
teren Bereich der Außenwand 30 montiert werden,
die als Träger für die aufzumauernden Wärmedämm-
ziegel 1 dient. Alternativ kann der Lastabtrag auch
über Fundamente, Konsolen oder dergleichen erfol-
gen. Anschließend werden die Wärmedämmziegel 1
aufgemauert, wobei die Wärmedämmziegel 1 über
verschiedene Verankerungselement wie Haken, Dü-
bel und dergleichen mit der Außenwand 30 verbun-
den werden können.

[0040] Alternativ oder zusätzlich ist es ebenso mög-
lich, die Innenseite der Wärmedämmziegel 1 mittels

einer Mörtel- oder Kleberschicht mit der Außenwand
30 bzw. Egalisationsschicht zu verbinden.

[0041] Anschließend wird die Wärmedämmschale
32 mit einer Putzschicht versehen, sodass sich eine
fertige, nachträglich wärmegedämmte Außenwand
mit einem ausgezeichneten Wärmedämmvermögen
und sehr guten bauphysikalischen und baubiologi-
schen Eigenschaften ergibt.

[0042] Eine mögliche Ausgestaltung einer erfin-
dungsgemäßen Außenwandanordnung, bei welcher
die erfindungsgemäßen Wärmedämmziegel als In-
nendämmung zum Einsatz kommen, ist in Fig. 3
schematisch dargestellt. Dabei sind die Wärme-
dämmziegel 1 auf der Innenseite der Außenwand 30
direkt auf einer Gebäudedecke 36 oder Bodenplatte
aufgebaut, wobei zwischen der sich hieraus ergeben-
den Wärmedämmschale 32 und der Innenseite der
Außenwand 30 eine Hinterfüllung 34 vorgesehen ist,
die in der vorliegenden Ausführungsform durch einen
Trass-Kalk-Putz gebildet ist. Diese Hinterfüllung trägt
dazu bei, dass sich zusammen mit der Wärmedämm-
schale 32 ein kapillar leitendes System ergibt, das da-
für sorgt, dass Kondenswasserbildung an der Innen-
seite der Außenwand 30 vermieden wird. Dabei ist es
von besonderer Bedeutung, dass der erfindungsge-
mäße Ziegel diffusionsoffen und kapillaraktiv ist und
somit überhaupt erst ermöglicht, eine wirkungsvolle
Innendämmung vorzusehen, die dauerhaft frei von
Bauschäden ist.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- DIN EN12667:2001-05 [0010]
- DIN EN 12664:2001-05 (D) [0030]
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Schutzansprüche

1.   Wärmedämmziegel (1) aus einem gebrannten
Ziegelmaterial, mit
zwei Außenlängsstegen (2, 4) und zwei Außenquer-
stegen (6, 8), welche die Außenlängsstege jeweils
miteinander verbinden,
wobei zwischen den Außenlängsstegen (2, 4) und
Außenquerstegen (6, 8) mindestens ein Verfüllkanal
(10) definiert ist,
wobei der mindestens eine Verfüllkanal (10) zumin-
dest abschnittsweise mit einem Wärmedämmmateri-
al (12) verfüllt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein Außenquersteg (6, 8) eine Dicke (D)
besitzt, die größer oder gleich der Dicke mindestens
eines Außenlängssteges ist (2, 4), und
mindestens ein Außenquersteg (6, 8) eine Lochung
(14) aufweist, die sich bevorzugt parallel zu dem min-
destens einen Verfüllkanal (10) erstreckt.

2.   Wärmedämmziegel (1) aus einem gebrannten
Ziegelmaterial, mit
zwei Außenlängsstegen (2, 4) und zwei Außenquer-
stegen (6, 8), welche die Außenlängsstege jeweils
miteinander verbinden,
wobei zwischen den Außenlängsstegen (2, 4) und
Außenquerstegen (6, 8) mindestens ein Verfüllkanal
(10) definiert ist,
wobei der mindestens eine Verfüllkanal (10) zumin-
dest abschnittsweise mit einem Wärmedämmmateri-
al (12) verfüllt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Wärmedämmmaterial (12, 18) eine Körnung mit
einer Kornzusammensetzung aufweist, bei der
– höchstens 5 Gew% einen Durchmesser von mehr
als 1,0 mm, – höchstens 40 Gew% einen Durchmes-
ser von mehr als 0,5 mm, und
– mindestens 25 Gew% einen Durchmesser von
höchstens 0,25 mm
besitzen.

3.  Wärmedämmziegel nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Außen-
längssteg (2, 4) eine Lochung (16) aufweist, die sich
bevorzugt parallel zu dem mindestens einen Verfüll-
kanal (10) erstreckt.

4.   Wärmedämmziegel nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lochung (14, 16) des mindestens einen Außen-
quer- und/oder Außenlängssteges eine Dicke (d) von
höchstens 50%, bevorzugt höchstens 30% der jewei-
ligen Stegdicke (D) besitzt.

5.   Wärmedämmziegel nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lochung (14, 16) des mindestens einen Außen-
quer- und/oder Außenlängssteges eine Dicke (d) be-

sitzt, die etwa dem Abstand (a) zwischen benachbar-
ten Löchern der Lochung (14, 16) entspricht.

6.   Wärmedämmziegel nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lochung (14, 16) mindestens eines Außen-
quer- und/oder Außenlängssteges mit einem Wärme-
dämmmaterial (18) verfüllt ist.

7.   Wärmedämmziegel nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Wärmedämmmaterial (12, 18) organisch oder
anorganisch und ausgewählt ist aus der Gruppe be-
stehend aus Perlit-Leichtzuschlag, Mikroperlit-Leicht-
zuschlag, Nanogel, hochdisperser Kieselsäure, Va-
kuumisolationselementen, Mineralfaser, EPS, Infra-
rotblocker und Kombinationen hiervon.

8.   Wärmedämmziegel nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Wärmedämmmaterial (12, 18) eine Wärmeleit-
zahl von höchstens 0,045 W/mK, bevorzugt höchs-
tens 0,038 W/mK aufweist.

9.   Wärmedämmziegel nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Außenquerstege (6, 8) Ausrichtmittel (20, 22) auf-
weisen, die eingerichtet sind, aneinandergrenzende
Außenquerstege (6, 8) zueinander auszurichten.

10.  Wärmedämmziegel nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein Außenquersteg (6) Abstandsmittel,
insbesondere Vorsprünge (24) aufweist, die einge-
richtet sind, einen Fugenspalt (26) zwischen anein-
andergrenzenden Außenquerstegen (6, 8) zu erzeu-
gen.

11.  Wärmedämmziegel nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das gebrannte Ziegelmaterial einen Bemessungs-
wert der Wärmeleitfähigkeit von höchstens 0,30 W/
(m·K), bevorzugt höchstens 0,22 W/(m·K) aufweist.

12.  Wärmedämmziegel nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
er in Richtung senkrecht zu den Außenquerstegen (6,
8) eine Länge von mindestens 400 mm, bevorzugt
mindestens 500 mm, und/oder dass er in Richtung
parallel zu den Außenquerstegen (6, 8) eine Breite
von höchstens 200 mm, bevorzugt höchstens 180
mm besitzt.

13.  Außenwandanordnung eines Gebäudes mit:
einer Außenwand (30), und
einer Wärmedämmschale (32), die einer Mehrzahl
von Wärmedämmziegeln (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche aufweist, wobei
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die Wärmedämmschale (32) auf einer Innenseite
und/oder Außenseite der Außenwand (30) angeord-
net ist.

14.  Außenwandanordnung nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass bei Anordnung der Wär-
medämmschale (32) auf einer Innenseite der Au-
ßenwand (30) eine Hinterfüllung (34), vorzugsweise
aus Trass-Kalk-Mörtel, zwischen Wärmedämmscha-
le (32) auf einer Innenseite der Außenwand (30) vor-
gesehen ist.

15.  Außenwandanordnung nach Anspruch 13 oder
14, dadurch gekennzeichnet, dass bei Anordnung der
Wärmedämmschale (32) auf einer Innenseite der Au-
ßenwand (30) die Wärmedämmschale direkt auf ei-
ner Gebäudedecke (36) oder Bodenplatte ruht.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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